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 CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Hohenlimburg      Hohenlimburg, 13.01.2017 
 
 

Herrn Bezirksbürgermeister 
Hermann-Josef Voss 
Rathaus Hohenlimburg 
 
 
Sehr geehrter Herr Voss, 
 
bitte nehmen Sie folgende Anfrage zur Tagesordnung gemäß § 5 (1) GeschO für die Sitzung der 
Bezirksvertretung Hohenlimburg am 26.01.2017 auf: 

 
Parkplatzregelungen Innenstadt 
 
Die Straßenverkehrs-/Ordnungsbehörde wird um Beantwortung folgender Fragen in Bezug auf den 
ruhenden und fließenden Verkehr im Bereich der Innenstadt am Bahnhofskreisel gebeten: 
 
1. Bei der Ausfahrt aus dem Bahnhofskreisel in die Bahnstraße Richtung Boeing-Brücke befindet sich am 
Fahrbahnrand ein mit durchgezogener Linie abgetrennter Fahrbahnbereich in der Länge von ca. zwei 
Fahrzeugen. Dieser Bereich wird - da ungeregelt - von Vielen als zusätzliche Parkfläche benutzt. Dort 
parkende Fahrzeuge (insbesondere SUVs und Lieferwagen) sind aber außerordentlich sichtbehindernd für 
den dort aus dem Kreisverkehr herausfahrenden Verkehr. Da besonders viele Fußgänger genau diesen 
Bereich am Kreisel für eine Überquerung der Bahnstaße hin zur Innenstadt und umgekehrt zum 
Einkaufszentrum nutzen, wird die Situation dort sowohl für Fußgänger als auch den laufenden Verkehr durch 
die parkenden Fahrzeuge gefährlich sichtbehindert, unübersichtlich und eingeengt. Die Bezirksvertretung 
regt für diesen Bereich eine beschilderte Halteverbotsregelung an, spricht etwas dagegen? 
2. Die Bezirksvertretung hatte für genau den soeben benannten Verkehrsbereich bereits mehrfach die 
Einrichtung eines Zebrastreifens oder einer anderen Fußgängerübergangsmarkierung angeregt, gibt es hier 
neue Erkenntnisse oder Mitteilungen? 
                                                       
 
Mit freundlichen Grüßen,  
Peter Leisten 
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